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Das Ko«tofci«a£ ist im Ge-

setz als Institution nicht er-
fasst. Es ist somit Sache der

Partner, ihr Verhältnis zu re-

geln. Es ist auch zulässig, die
Lasten völlig einseitig aufzu-

teilen, wenn beide damit ein-
verstanden sind! Wer still-
schweigend jahrelang mehr
Einsatz bringt, seis mit Geld
oder Arbeit, kann später keine
Ansprüche geltend machen.

Es lohnt sich auf jeden
Fall, gemeinsam die Regeln
des Zusammenlebens zu be-

sprechen und festzuhalten.
Folgende Punkte sind zu be-

achten:
• Die Löhne werden nicht zu-

sammengelegt. Jeder Part-

ner bewahrt seine finanziel-
le Selbstständigkeit.

• Gemeinsame Kosten (Woh-
nen und Haushalt) werden
im Verhältnis zu den Ein-
kommen aufgeteilt.

• Wird der Mietvertrag von
beiden unterschrieben, haf-
ten beide solidarisch für
den ganzen Mietzins. Das

Recht auf Wohnungsbenüt-
zung beider Partner ist da-

durch sichergestellt.
• Ein Inventar, das gegensei-

tig zu unterzeichnen ist,
gibt Aufschluss darüber,
wem was gehört.

• Belege für Anschaffungen
werden auf den Namen des

Käufers, der Käuferin ausge-
stellt und sind aufzubewah-
ren. Wer Besitzansprüche
stellt, muss sie beweisen
können.

• Wird die Hausarbeit nicht
gemeinschaftlich erledigt,
hat die/der Haushaltführen-
de Anspruch auf Entschädi-

gung. Oder: Wer zusätzlich
den Haushalt besorgt, trägt

weniger zu den gemeinsa-
men Kosten bei.

• Eventuell letztwillige Verfü-

gungen und Versicherungs-
Verträge anpassen respekti-
ve neu errichten

Merke: Vorüewge« ist tresser a/s

«adzweinen/
Marianne GäfowiJer

Recht
Vermieten
oder schenken?
Wir konnten ans Mer vor na/ze-

zu 30 /a/zren ein Ei^en/zeim
trauen mit einer so genannten
Ein/ie^erwo/znun^, z'n der da-
mais die E/tern meiner Erau
wotznten. /efzf ste/zen wir se/irst

im Ru/zesfand. Wir /zafcen uns

nun entsc/z/ossen, in die untere

Wo/znung umzuzie/zen, wä/z-

renddem die Toc/zter mit i/zrer

Eami/ie die obere ^eräumi^e
Wo/zn«Mg bezie/zt. Soi/en wir
der Toc/zter und dem Sc/zwie^er-
so/zn das Haus ^e^en Einrdu-

mun^ eines Nutznz'essungs-
rec/zts an der unteren Wo/irai«,s/

abtreten oder die obere Wob-

nun£ an die /un^e Eamz7ie ver-
mieten?

Wenn Sie sich dazu ent-
schliessen, das Eigentum an
Ihrem Haus zu behalten und
die obere Wohnung der Toch-
ter zu vermieten, so wäre die

Rechtslage recht einfach: Sie

bzw. Sie und Ihre Frau schlies-

sen mit der Tochter bzw. der
Tochter und ihrem Ehemann
einen Mietvertrag ab. Die
Mieteinnahmen hätten Sie

steuerlich als Einkommen zu
deklarieren und der Eigen-
mietwert würde sich anteil-
mässig reduzieren.

Ein allfälliges (limitiertes)
Vorkaufsrecht der Tochter kä-

me erst dann zum Tragen,
wenn Sie die Liegenschaft an
Dritte verkaufen sollten. Da
Sie gemäss Ihren Angaben
keine solche Absicht haben,
dürfte die Frage der Einräu-

mung eines Vorkaufsrechts
weniger bedeutsam sein.

Es erscheint hingegen als

überlegenswert, dass Sie bzw.
Sie und Ihre Ehefrau, immer
vorausgesetzt, dass Sie Ei-

gentümer der Liegenschaft
bleiben, testamentarisch im
Sinne einer Teilungsvor-
schrift anordnen, dass die

Liegenschaft im Erbfall von
Ihrer jüngsten Tochter über-
nommen werden soll. Dabei
könnte der Übernahmewert
niedriger als der Verkehrs-
wert angesetzt werden, so-

weit dadurch nicht die
Pflichtteilsrechte der übrigen
Miterben verletzt werden.
Eine solche testamentarische

Anordnung wäre aber wohl
nur im Nachlass des zweit-
versterbenden Ehegatten
sinnvoll, sodass für die Abfas-

sung der Testamente eine
rechtliche Beratung ange-
bracht erscheint.

Sollten Sie die gesamte Lie-

genschaft an die Tochter ver-
kaufen bzw. teilweise ver-
schenken, so wäre die Beibe-

haltung der Nutzniessung an
der einen Wohnung nicht
möglich. Die Liegenschaft
müsste in Stockwerkeigen-
tumsparzellen aufgeteilt wer-
den und erst dann wäre es

möglich, für die eine Woh-

nung bzw. Stockwerkeigen-
tumsparzelle die Nutznies-
sung vorzusehen.

Hingegen wäre es bei
einem Verkauf bzw. bei einer
teilweisen Schenkung der Lie-

genschaft rechtlich zulässig,
an der einen Wohnung das

Wohnrecht zu Ihren Gunsten
festzulegen. Bei einem sol-
chen Wohnrecht, das auf
einen Teil eines Gebäudes
beschränkt ist, wodurch der

Wohnberechtigte nicht ein
ausschliessliches Wohnrecht,
vielmehr nur ein Mitbenut-
zungsrecht hat, fallen die
Unterhaltskosten und die Hy-
pothekarzinsen ebenso wie
die Steuern dem Eigentümer
zu. Anders ist es bei einer
Nutzniessung, bei welcher
der Nutzniesser die Kosten
des ordentlichen Unterhalts
der Liegenschaft, die Hypo-
thekarzinsen und die Steuern

zu tragen hat. Der Nutznies-
ser kann aber, wenn er nicht
mehr persönlich in der Lage

ist, die Liegenschaft zu nut-
zen, sie vermieten und über
den Mietertrag verfügen. Der

Wohnberechtigte geht hinge-
gen seines Rechts verlustig,
wenn er das Wohnrecht nicht
mehr persönlich ausüben
kann.

Die Berechnung des Wer-
tes eines Wohnrechts oder
einer Nutzniessung ist nicht
einfach, da verschiedene
Aspekte insbesondere erb-
rechtlicher und steuerrecht-
licher Natur abzuwägen sind.
Ich verzichte auf nähere Aus-

führungen, da Sie für die Be-

gründung des Wohnrechtes
oder der Nutzniessung recht-
liehe Beratung benötigen
werden und dabei auch die
Wertberechnung erörtern
können.

Hotel*** Schweizerhof
Hübsches Feriendorf im Obertoggenbnrg. Gesunde Höhenlage, 900 m ü. M., Haus mit Tradition und vorzüglicher Küche,
auch Diät. Zimmer mit Bad/DuscheAVC, Selbstwahltelefon und Radio. Auf Wunsch Farb-TV. Personenlift im Haus.
Grosser Garten, Liegewiese an der Thür, eigene Fischpacht. Viele leichte Spazier- und Wanderwege. Bergbahnen.

Halbpension Fr. 85 - bis Fr. 95-, Vollpension plus Fr. 15.-.

90 Jahre Familienbesitz: Walter Schlumpf, 9556 Alt St. Johann
Verlangen Sie Prospekte: Telefon 071 999 11 21. Fax 071 999 90 28

Senioren herzlich
willkommen!
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Aufteilung der
Hinterlassenschaft
We wird einmaZ meine Winter-

Za5sensc/îa/ï auf meine Gattin
und unsere einzige Tochter auf-
geteilt? Mein £igengut befragt
etwa 2%, dasjenige meiner
Trau etwa 1% der Hinterlassen-

5cba/t. Der Test /aZZt unter £r-
rungensc/raft. (Es sind Zceine

Verträge vorhanden.,) £rhaZten

Gattin und 7bcZzter;e die WäZ/te

von den restlichen 97%? Oder
erZîâZt meine Gattin vorerst die

HäZ/Ze der 97%-£rrungenscha/ï,
wobei die zweite HäZ/Ze zwi-
scZren Gattin und Tochtergeteilt
wird? Oder fallt mein Eigengut
voZZ an die Tochter?

Ich gehe davon aus, dass

nicht nur keine Verträge vor-
handen sind, sondern dass

auch keine letztwilligen Ver-

fügungen vorliegen. In einem
solchen Fall sind beide von
Ihnen skizzierten Lösungen
falsch. Die Regelung Ihrer
Hinterlassenschaft würde
nämlich nach Gesetz wie
folgt vorgenommen werden:

Wie Sie, stillschweigend,
richtig erfasst haben, behält
Ihre Frau ihr eigenes Eigengut
von 1%, da es sich dabei um
ihr Eigentum handelt. An der

Errungenschaft von 97% hat
Ihre Frau zunächst einmal
einen güterrechtlichen An-
spruch der Hälfte. Ihre Frau

erhält somit aus Güterrecht
wertmässig 48,5%. Die andere
Hälfte der Errungenschaft ge-

langt in Ihren Nachlass. Di-
rekt in Ihren Nachlass gelangt
auch Ihr Eigengut von 2%, so-
dass Ihre Erbschaft 50,5% be-

trägt. Daran partizipieren Ihre
Frau und Ihre Tochter je zur
Hälfte. Ihre Tochter wird so-

mit 25,25% erben, während
Ihre Gattin insgesamt, neben
ihrem Eigengut, aus Güter-
recht und Erbrecht 74,75%
erhalten wird.

Wie Sie sehen, ist es im
Erbfall immer wesentlich,
zunächst die güterrechtli-
chen Ansprüche des über-

lebenden Ehegatten auszu-
scheiden. Dabei wird die Er-

rungenschaft bzw. der Vor-

schlag, d.h. der Aktivsaldo
der Errungenschaft, zwischen
dem überlebenden Ehegatten
und den Erben wertmässig
geteilt. Nach der gesetzlichen
Regelung, die immer dann
zur Anwendung gelangt,
wenn keine anderslautende
ehevertragliche Absprache
besteht, erhält der überleben-
de Ehegatte aus Güterrecht
wertmässig die Hälfte der

Errungenschaft. Die andere

wertmässige Hälfte der Errun-
genschaft gelangt in den
Nachlass des Erblassers. Diese
Erbschaft wird nach der ge-
setzlichen Regelung, die im-
mer dann zur Anwendung
gelangt, wenn keine Verfü-

gung von Todes wegen vor-
liegt, zwischen dem überle-
benden Ehegatten und den
Nachkommen je hälftig ge-
teilt. Hingegen findet über
das Eigengut keine güter-
rechtliche Auseinanderset-

zung statt, vielmehr gelangt
das Eigengut direkt in die Erb-

schaft. Das ergibt in Ihrem
Fall rechnerisch das oben er-
wähnte Ergebnis.

Dr. Zar. Marco Tiaggi

Medizin

Dr. med. Matthias Frank

Rötung und Hitze
im Kopf
Tch leide scZzo« seit vzeZen fahren
unter einem roten ECop/jj unci

zwar Jedes MaZ, wenn ich mich

anstrenge, zum ßeispieZ beim

Wandern, Putzen, Dez Garten-
arbeiten oder aucb im Sommer,

wenn es Zzeiss ist. Tch empfinde
dann einen Stau im Topf! Dieser

Stau verschwindet nacZi etwa
einer bis zwei Stunden, wenn
ich mich ausruhe. Dann ist aZ-

Zes wieder normal. Tch bin 68

/ahre alt. Mit Wallungen hat
dies nichts zu tun, da ich EZor-

mone genommen habe. Mein
Blutdruck, das EZut, die Schild-
drüsen sind auch in Ordnung,
ich habe mich beim Hausarzt
untersuchen Zassen - nur

schwitzen bann ich Zcaum.

Plann man etwas dagegen tun,
woher kommt dies?

Leider bin ich mir nicht si-

cher, ob ich eine befriedigen-
de Antwort für Ihr Problem
finden kann. Was Sie be-

schreiben, scheint mir eine

ganz normale Reaktion auf
Anstrengung oder Hitze zu
sein. Je nach Hauttyp und
Konstitution reagieren ver-
schiedene Menschen unter-
schiedlich auf solche Situa-
tionen. Schon in körperlicher
Ruhe ist ja die Gesichtsröte
einzelner Menschen sehr un-
terschiedlich, und dieser Un-
terschied wird bei Anstren-

gung noch deutlicher. Auch
das Erröten in peinlichen Si-

tuationen ist ja nicht bei al-
len Menschen gleich ausge-
prägt. Ähnlich verhält es sich
mit dem Schwitzen. Mancher
Mensch schwitzt sehr leicht,
ein anderer dagegen sehr we-
nig. Es gibt Menschen, die
vor allem im Gesicht und auf
dem Kopf schwitzen, andere

hingegen stärker und früher
an Brust und Rücken bzw. un-
ter den Armen. Vermutlich
haben sich auch in Ihrer
Familie, d.h. bei Ihren Ge-

schwistern oder Vorfahren,

New: ZffR(/Pf Traumjem/naf
Träume geboren zu den wertvo//sten Äusserun-

gen unserer 5ee/e. Sie offenboren etwas von un-
serem /nneren, wovon wir oft keine Ahnung bo-
ben. Die Träume sind n/cbt in unserer gewobn-
ten /og/scben A//tags-5pracbe, sondern in einer

ßi/dersprache, in 5ymbo/en. Der Umgang dam/t
braucht keine Zexikonkenntnisse, es braucht eher

eine /ndiv/dueZ/e Verarbeitung durch den Träu-

mer se/bst und ein verständnisvo/Zes Gegenüber.
Dieses Gegenüber kann eine £/'nze/person oder
eine Gruppe unter kund/ger Gesprächsführung
sein.

Vor ein/gen Jahren bestand für die Ze/'f/upe-
Zeserinnen und -Zeser die Mög/ichkeit, Träume

deuten zu /assen. Zwei Traumexperten veröffent-
/icbten im Ratgeber der Z£/TZ.l/P£ einige inferes-

sante Träume und deren Deutung. Verschiedene

Personen äusserten den Wunsch, die Träume

persön/ich mit den Traumexperten zu bespre-
chen. Diese Möglichkeit bietet nun ein Traumse-

m/'nar. Al/e 6 Wochen findet dieses Seminar im
Hofe/ du Parc in ßaden, an einem Samstag von
70 bis 72 und 75.30 bis 77 Uhr, statt (freiw/7/i-

ger Unkostenbe/tragf Die Zeitung hat Dr. med.

Felix Wirz, Spezia/arzt £MH, einer der beiden

Traumexperten.
Wenn Sie an der Te/'/nabme an diesem Traum-

seminar interessiert sind, schreiben Sie bis zu
drei Träume auf und senden Sie diese bis zum
27. September 7 999 an:

Z£/TiUP£, Traumsem/nar, Schu/hausstr.

55, Postfach 642, 8027 Zürich.
Der Traumexperte wird Sie zu einer te/efoni-

sehen Vorbesprechung einladen.
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